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Vorwort  
 
Auch im Jahr 2010 stellte sich der Integrationsfachdienst Heilbronn-Franken wieder vielfältigen 
Herausforderungen und Veränderungen.  
 
Die wirtschaftliche Erholung nach der gravierenden Krise von 2009 sorgte dafür, dass die Anzahl der 
Vermittlungen aus den Beauftragungen durch die Arbeitsagenturen und die ARGEN (jetzt: Jobcen-
ter) wieder angestiegen ist. Im Bereich der Sicherung von Arbeitsplätzen ist eine leichte Entspan-
nung eingetreten. Der Beratungsbedarf für Menschen mit Ängsten um ihren Arbeitsplatz nahm 
gegenüber dem Vorjahr wieder etwas ab.  
 
Im Übergängerbereich von Menschen aus Schulen und Werkstätten auf den Arbeitsmarkt setzten 
sich die strukturellen Änderungen fort: Nachdem im Herbst 2009 im Main-Tauber-Kreis die erste 
„Berufsvorbereitende Einrichtung“ (BVE) startete, geht die Sonnenhofschule in Schwäbisch Hall seit 
2010 diesen Weg. In Heilbronn und im Hohenlohekreis wurden BVE-Planungsgespräche geführt. 
Die Werkstätten für behinderte Menschen in der Region vereinbarten mit den Arbeitsagenturen neue 
Konzepte im Berufsbildungsbereich mit verstärktem Bezug zum Arbeitsmarkt. Im Rahmen der Maß-
nahme „Unterstützte Beschäftigung“ (UB) gibt es seit Herbst 2010 eine Kooperation zwischen dem 
IFD Heilbronn und der Beschützenden Werkstätte Heilbronn. Im Main-Tauber-Kreis läuft die erfolg-
reiche UB-Zusammenarbeit mit dem Caritasverband seit 2009. Auch im Bereich der Integrationsun-
ternehmen ist die Region Heilbronn-Franken kein weißer Fleck mehr: Nach dem Main-Tauber-Kreis 
(2008, Bildungshaus St. Michael) haben jetzt auch die Räume Heilbronn und Hohenlohe mit der 
Chancenwerkstatt ein Unternehmen des zweiten Arbeitsmarktes.  
Für den IFD bindet die langfristig angelegte Betreuung von erfolgreich vermittelten „Übergängern“ 
Kapazitäten. Nach den Wegfall der Beauftragung durch die Arbeitsverwaltungen nach § 46 SGB III 
werden wiederum Kapazitäten frei, die im Sinne der Nachhaltigkeit dieser Vermittlungen eingesetzt 
werden können. 
 
Ein nicht alltäglicher Höhepunkt im vergangenen Jahr war für den IFD Heilbronn-Franken die Verlei-
hung der Auszeichnung „IFD des Jahres“ durch den Verbandsdirektor des KVJS, Herrn Prof. Roland 
Klinger gemeinsam mit der Ehrung des Biomarktes Geist als besonders behindertenfreundlicher 
Betrieb. 
 
Die differenzierte Nachfrage nach den Dienstleistungen des IFD sowie die unterschiedlichen Erwar-
tungen der Auftraggeber stellten besondere Anforderungen an die Flexibilität und Belastbarkeit der 
IFD-FachberaterInnen. Für das große Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
Dienstes sowie für die konstruktive und verlässliche Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern 
bedanken wir uns an dieser Stelle sehr herzlich.  
 
 
Für den IFD Heilbronn-Franken: 
 
 
 
Hubert Meixner, Teamleiter  Elke Schmidt, Dienststellenleiterin Heilbronn 
 
 
 
Für den Weinsberger Hilfsverein e.V.: 
 
 
 
Uwe Hellwich, Geschäftsführer 
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1 Infrastrukturdaten 
 
1.1 Vertragspartner 

 
 Der IFD Heilbronn-Franken arbeitet im Auftrag des 

      
 

und wird getragen vom    
 

 
 
 

1.2 Kontaktdaten 
 
 Hauptstelle IFD Heilbronn-Franken 
  Standort Heilbronn 
  Mozartstr. 9, 74072 Heilbronn 
  Tel.: 07131 79 48 07 0, FAX: 07131 79 48 07 12 
  E-Mail: info-hn@ifd-franken.de 

 Außenstellen IFD Heilbronn-Franken 
 Standort Schwäbisch Hall 
 Schweickerweg 11/1, 74523 Schwäbisch Hall 

Tel.: 0791 94 30 68 10 FAX: 0791 94 30 68 29 
E-Mail: info-sha@ifd-franken.de 

  IFD Heilbronn-Franken 
 Standort Schwäbisch Hall 
 Außenstelle Künzelsau 
 Komburgstr. 17, 74653 Künzelsau 

Tel.: 07940 22 28, FAX: 07940 98 56 36  
E-Mail: info-kuen@ifd-franken.de 

IFD Heilbronn-Franken 
Standort Tauberbischofsheim 
Rammingerstr. 10, 97941 Tauberbischofsheim 
Tel.: 09341 89 540 0 FAX: 09341 89 540 20 
E-Mail: info-tbb@ifd-franken.de  

 
 
 Darüber hinaus finden Beratungsangebote auch an folgenden Stellen statt:   

Öhringen: (Therapeutikum, Diakonie) und Crailsheim: (Diakonische Bezirksstelle) 
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1.3 Einzugsgebiet  Region Heilbronn-Franken  

 
Arbeitsagenturbezirke: Heilbronn 
  Schwäbisch Hall 
  Tauberbischofsheim (außer Neckar-Odenwald-Kreis) 

 
Entspricht den 

Gebietskörperschaften: 
(Stadt- / Landkreis) Einwohnerzahl: 

Stadt/Landkreis Heilbronn 451.875 
Landkreis Schwäbisch Hall 188.655 
Hohenlohekreis 
Summe: 

109.298 
Main-Tauber-Kreis 133.604 
Summe: 883.432 

 

Einwohnerzahl:  883.432 Einwohner 

 

 

1.4 Personalausstattung 

 

Stellenanteile Fachberatung:   12,0   

Stellenanteile Sekretariat:   2,3 

Fachberater/innen (Anzahl Personen): 14 davon  2 �  ,  12 �      
 
 
 davon für: 
 hörbehinderte Menschen:  0,75 
 Unterstützte Beschäftigung (InbeQ)  1,0 
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2 Fallzahlenentwicklung  
  (Qualifizierte Beratung und formale Beauftragung) 
 

  2008 2009 2010 

1 Gesamtzahl aller Unterstützungsfälle 1051 969 1063 

2 davon:         Qualifizierte Beratungen  209 238 248 

3                     Beauftragungsfälle 842 731 815 

4 Anzahl der noch laufenden Betreuungsfälle zum 31.12.2010 270 314 365 

 
 
 

  2008 2009 2010 

1 Frauen 446 411 420 

2 Männer 605 558 643 

 
 

Bei der Dokumentation der Klienten des IFD werden die personenbezogenen Daten ge-
schlechtsspezifisch erfasst. Zur übersichtlicheren Darstellung werden in den Auswertungen des 
Jahresberichtes im Folgenden nur die Gesamtzahlen dargestellt.  

 
Durchschnittliche Unterstützungsdauer der Beauftragungsfälle: 8,48 Monate (2009: 8,3 Mon.) 
 
 
Die weiter gestiegene Anzahl an Beratungsfällen weist auf die Tendenz hin, dass es immer 
mehr kürzere Beratungen und Abklärungen gibt, die nicht in eine Betreuung einmünden. Vielen 
Klienten reichen diese Informationen, um dann selbstständig zu Problemlösungen zu kommen. 
 
In den nachfolgenden Statistiken wird nur die Anzahl der Betreuungen zugrunde gelegt (815). 
Diese hat gegenüber 2009 deutlich zugenommen, wobei die monatliche Unterstützungsdauer 
im Schnitt ebenfalls gestiegen ist. Das liegt an der gestiegenen Zahl der G-Schüler und WfbM- 
Klienten im Übergängerbereich. 
 
Keine Erklärung haben wir für die Tatsache, dass die Anzahl der Männer im Betreuungsstatus 
überproportional zugenommen hat. 
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3 Auftraggeber und Kooperationspartner 

 
3.1 Einleitende Stellen für die Unterstützung durch  den IFD 
 

Einleitende Stellen für IFD-Unterstützung 
(Angabe in %)

3,8
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Die Klienten kommen über die verschiedenen Partner zum IFD. Eine herausragende Stellung 
nehmen (noch!) die Arbeitsagenturen und Jobcenter ein, aufgrund der Beauftragung nach § 46 
SGB III und § 16 SGB II. Die Anzahl der betrieblichen Zuweisungen ist weiter gestiegen, was 
auf eine gute Verankerung des Dienstes im betrieblichen Kontext schließen lässt. Einleitende 
Stelle „Integrationsamt/IFD“ ist auch im Ansteigen, hier wird der gute Kontakt zur Abteilung 
Kündigungsschutz des Integrationsamtes sichtbar. Die Beteiligung des IFD im Rahmen von 
Kündigungsschutzverfahren sowie von Präventionsgesprächen wird als wichtig eingeschätzt. 
Aufgrund der durchgeführten Berufswegekonferenzen werden auch mehr Schüler in die IFD 
Betreuung eingebunden. 
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3.2 Auftraggeber 

 

Auftraggeber
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·  Das Integrationsamt ist Auftraggeber für die Unterstützung schwerbehinderter Men-
schen zur Arbeitsplatzsicherung (nach § 102 SGB IX) und für Übergänger/innen aus 
Schulen und Werkstätten für behinderte Menschen zum allgemeinen Arbeitsmarkt. 

·  Rehabilitationsträger sind unter anderem Agentur für Arbeit, Deutsche Rentenversi-
cherung, Berufsgenossenschaften.  
Als Haupt-Auftraggeber wird das Integrationsamt mit einer deutlichen Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr klar erkennbar. Die intensive Betreuungsarbeit im Übergän-
gerbereich, sowohl bei der Vermittlung als auch bei der Sicherung, trägt dazu bei. 
Die Arbeitsagenturen und Jobcenter bleiben auf fast gleich hohem Niveau wie in 
2009, während die Rehabilitationsträger als Auftraggeber eine nachrangige Rolle 
spielen. Eine Ausnahme bildet hier der IFD Heilbronn mit einer auch im Landesver-
gleich überdurchschnittlichen Beauftragungsrate durch die Rentenversicherungen. 
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3.3  Finanzierung IFD / Verteilung nach Leistungstr ägern 
 
 

Finanzierungsanteile
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Hier werden die konkreten Abrechnungsdaten pro Kalenderjahr dargestellt, daher ergeben sich 
leichte Differenzen zur Fallverteilung und zur Zuordnung zu den Auftraggebern. 
Das Integrationsamt hat den IFD Heilbronn-Franken in 2010 zu 80,5% finanziert, die Arbeits-
agenturen und Jobcenter haben 14.5% beigesteuert und über die Rehaträger wurden 4,9% des 
Etats eingebracht. 
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4 Unterstützte Personen  
 

4.1 Altersstruktur 
 

Altersstruktur
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 Die Zunahme an Fällen verteilt sich gleichmäßig auf alle Altersgruppen.   
 
 
4.2 Staatsangehörigkeit  
 

Deutsch: 731 
Andere: 84 
 
Die Ausländerquote liegt mit 11,5 % deutlich unter dem Landesdurchschnitt von Baden-
Württemberg (15,8%), was mit den ländlichen Regionen Hohenlohe und Main-Tauber zu-
sammenhängt. 
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4.3 Art der unterstützungsrelevanten Behinderung 
 (keine Mehrfachnennungen) 
 

Art der unterstützungsrelevanten Behinderungen
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Die Gruppe der lern/geistig behinderter Menschen ist am stärksten vertreten, auch mit einer 
deutlichen Zunahme gegenüber 2009. Bei den lernbehinderten Menschen im Kontext der Akti-
on 1000 handelt es sich ausschließlich um wesentlich behinderte oder von wesentlicher Behin-
derung bedrohte Menschen. Da diese Personen voraussichtlich die langfristige Unterstützung 
der Träger der Eingliederungshilfe benötigen, werden diese Kostenträger im Rahmen der Be-
rufswegekonferenzen frühzeitig beteiligt, um die langfristige berufliche Entwicklung mitzupla-
nen. 
Auch der Anteil der Menschen mit seelischer Behinderung hat zugenommen. 
Fast verdoppelt hat sich die Anzahl der Menschen mit einer Sehbehinderung. In der Betreuung 
dieser Personen leistet die Sehbehindertenfachberatung (Nikolauspflege in Stuttgart) gute Ko-
operationsdienste. 
Bei hirnorganisch/neurologisch behinderten Menschen sind vor allem Epilepsie und zuneh-
mend Autismus als Krankheitsbilder zu nennen.  
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4.4 Nachweis der Behinderung  
 (keine Mehrfachnennungen) 
  

Nachweis der Behinderung 
- zu Beginn der Unterstützung -
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4.5 Stellung im Berufsleben  

 

Stellung im Berufsleben 
(zu Beginn der Unterstützung) 
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Es werden deutlich mehr Klienten mit Arbeitsverhältnis betreut als in den Vorjahren: der Be-
reich der Arbeitsplatzsicherung gewinnt durch den kontinuierlichen Kontakt zu in Arbeit vermit-
telten Übergängern weiter an Bedeutung.  
Auch bei den Klienten im Schülerstatus ist aufgrund der Aktion 1000 eine klare Zunahme er-
kennbar. 
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4.6 Arbeitsunfähigkeit zu Beginn der Unterstützung  

(Fälle der Sicherung von Arbeitsverhältnissen)  
 

Arbeitsunfähigkeit zu Beginn der Unterstützung 
(nur Sicherungsfälle - Angaben in %)
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Wie bereits in den Vorjahren, so wurde auch in 2010 der IFD meist sehr frühzeitig eingeschal-
tet, wenn es um die Sicherung von Arbeitsverhältnissen ging. In knapp 2/3 der Fälle lag noch 
keine Arbeitsunfähigkeit vor, so dass die Ausgangslage für eine erfolgreiche Betreuung recht 
positiv stand. 

 
 
4.7  Zusätzliche Problemstellungen bei Arbeit suche nden Klienten 

(Mehrfachnennungen möglich) 
  

Zusätzliche Problemstellungen bei Arbeit suchenden K lienten
- Mehrfachnennungen sind möglich -
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Hier geht es nur um den Personenkreis der Arbeit suchenden Menschen. Erfreulich, dass die 
Merkmale „sonstige gesundheitliche Einschränkungen“ und „Langzeitarbeitslosigkeit“ nicht 
wieder angestiegen sind, was auf eine relativ integrationsnahe Auswahl von Vermittlungsklien-
ten seitens der Arbeitsagenturen hinweist. „Unklare Motivation“ hat zugenommen, was ver-
stärkte Abklärungsarbeit seitens des IFD notwendig macht.  
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Es gibt auch immer wieder Klienten im Vermittlungsbereich, die eigentlich arbeiten wollen. Bei 
intensiverer Beratungsarbeit seitens des IFD wird dann aber deutlich, dass einer Arbeitsauf-
nahme verschiedenste Hinderungsgründe entgegen stehen und Arbeitssuchende z.B. durch 
ungünstiges oder belastendes familiäres Umfeld (z.B. Pflege von Angehörigen) von einer Ar-
beitsaufnahme abgehalten werden.  

 
 

5 Arbeitsergebnisse 
 
5.1 Ergebnisse im Vermittlungsbereich 
 
5.1.1  Maßnahmen zur Erprobung 

 

Erprobung am Arbeitsmarkt
(nur Vermittlungsfälle)
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Deutlich angestiegen ist die Anzahl der Praktika, ein Hinweis darauf, dass die Firmen aufgrund 
der verbesserten wirtschaftlichen Lage verstärkte Bereitschaft zeigten, entsprechende Plätze 
zur Verfügung zu stellen. 
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5.1.2 Vermittlungen in versicherungspflichtige Arbe itsverhältnisse 
 

Vermittlungsergebnisse
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Die Anzahl der Vermittlungen in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse konnte ge-
genüber dem Vorjahr gesteigert werden, wobei das Rekordergebnis von 2008 noch nicht wie-
der erreicht wurde. Dies war aber in der Vermittlung geistig behinderter Menschen aus G-
Schulen und Werkstätten möglich, was für den IFD Heilbronn-Franken im Landesvergleich der 
IFD in Baden-Württemberg (24,8% zu 12,7%) ein hervorragendes Abschneiden bedeutet. 
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5.1.3 Vermittlungsquote und Gründe für Nicht-Vermit tlung  
 (nur abgeschlossene Vermittlungsfälle) 

  

 2008 2009 2010 

Summe der abgeschlossenen Vermittlungsfälle n = 401 296 283 

davon vermittelt: 176 123 123 

Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis (> 15 Wochenstunden) 143 93 105 

Vermittlung in eine sonstige Maßnahme 33 30 18 

davon nicht vermittelt weil: 225 173 160 

Keine geeigneten Arbeitsstellen erreichbar 53 85 57 

Klient nicht vermittlungsfähig/arbeitsunfähig 65 52 48 

Erwerbsunfähig /  Erwerbsminderung 4 1 9 

Keine Eigenmotivation zur Arbeitssuche/ -aufnahme 14 17 12 

Sonstige Gründe 103 35 46 

 
 

Quote Vermittlung
 (nur abgeschlossene Fälle) - Angaben in % - 

35,66

56,11
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Die Vermittlungsquote konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert werden, was sicher 
auch auf die bessere wirtschaftliche Lage zurück zu führen ist. Dies ist auch daran erkennbar, 
dass bei den Gründen für eine Nichtvermittelbarkeit das Merkmal „keine geeignete Arbeitsstel-
len erreichbar“ viel seltener aufgeführt wurde als in 2009. 
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5.2 Ergebnisse bei der Sicherung von Arbeitsverhält nissen 
 
5.2.1 Maßnahmen zur Sicherung von Arbeitsverhältnis sen 

 

Wiedereingliederung am Arbeitsmarkt
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Die Wiedereingliederungen, an denen der IFD beteiligt war, haben beträchtlich zugenommen 
und insgesamt das Niveau von 2008 überschritten. Der IFD ist bestrebt, dass alle Beteiligten 
(Betriebliche Partner, Krankenkasse oder anderer Kostenträger, Klient) an einem Strang zie-
hen und so der Versuch der Wiederaufnahme der Arbeit gelingen kann. 
Wichtige Voraussetzungen dafür sind ausreichend Zeit für den Prozess der Rückkehr in den 
Betrieb und an den Arbeitsplatz sowie ein intensiver, vertrauensvoller Kontakt zwischen den 
beteiligten Personen und Institutionen. 
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Unterstützende Maßnahmen zur Sicherung von 
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Zu den ambulanten Maßnahmen zählen Ergotherapie und Psychotherapie sowie Facharztbe-
handlungen. 
Maßnahmen in Einrichtungen sind beispielsweise Umschulung, Medizinische Rehabilitation, 
Praktikum in einer WfbM zur Belastungserprobung. 
Diese Maßnahmen werden seitens des IFD gezielt einzelfallbezogen eingeleitet. Hier kommt 
dem IFD die enge Kooperation mit den entsprechenden Partnern (v.a. DRV, Tagesklinik, SPDI, 
Fachärzte) sehr zugute. 
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Ergänzend zu den klassischen arbeitsbezogenen Aufgaben ist im Einzelfall die Unterstützung 
durch den IFD notwendig, um bestimmte Sozialleistungen für die Klienten und Ansprüche der 
Klienten (Übergangsgeld, Rente, Wohngeld, Leistungen zur Teilhabe etc) – insbesondere 
durch qualifizierte Stellungnahmen - zu ermöglichen. Hier hat sich der Bedarf gegenüber dem 
Vorjahr noch einmal sehr deutlich erhöht. Dies hat auch damit zu tun, dass die Betreuung in 
Arbeit vermittelter Übergänger stärker in den Blick genommen wird und der Bedarf an Unter-
stützung durch den IFD bei der Beantragung von Sozialleistungen hier höher ist als bei ande-
ren Gruppen (z.B. für betreute Wohnformen). 

 
 
5.2.2 Ergebnisse der abgeschlossenen Sicherungsfäll e 

 
  2008 2009 2010 

Ergebnisse der abgeschlossenen Sicherungsfälle  
       

Summe der abgeschlossenen Fälle n = 171 121 167 

davon       

          a) Sicherung des Arbeitsverhältnisses n =  122 90 122 

          b) Beendigung des Arbeitsverhältnisses n = 32 25 38 

durch (keine Mehrfachnennung möglich)       

          einvernehmliche Auflösung  9 7 16 

          Kündigung des Arbeitnehmers 2 4 3 

          Auslaufen eines befristeten Arbeitsverhältnisses 4 6 6 

Summe (Arbeitnehmerkündigung) 15 17 25 

betriebsbedingte Kündigung des Arbeitgebers 7 4 3 

verhaltensbedingte Kündigung des Arbeitgebers 2 0 2 

personenbedingte Kündigung des Arbeitgebers 0 1 2 

Summe (Arbeitgeberkündigung) 9 5 7 

Erwerbsminderungsrente 8 2 6 

Erreichen der Altersgrenze / Altersrente 0 1 0 

Summe (Rentenbezug) 8 3 6 

c) Sonstiges n = 17 6 7 

 



Seite 20 von 37 

Quote Sicherung 
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Es wurden insgesamt sehr viele Sicherungsfälle abgeschlossen Die Quote der Sicherung von 
Arbeitsverhältnissen ist leicht rückläufig, aber doch auf hohem Niveau. In manchen Fällen ist 
auch eine Lösung des Arbeitsverhältnisses angezeigt, wenn den Beteiligten die Fortführung 
nicht zumutbar ist. Die Verbesserung der Arbeitsmarktsituation trägt ebenfalls dazu bei, dass 
bei Arbeitnehmern leichter der Entschluss zu einer Beendigung des Arbeitsvertrages bzw. der 
Zustimmung zu einer einvernehmlichen Auflösung gefasst wird. 

 
 
5.2.3 Gruppen- und sonstige Einzelfallübergreifende Angebote des IFD 
 
5.3 Fachdienstliche Stellungnahmen (FDS) des IFD 
  
  

  2008 2009 2010 

1 FDS im Rahmen der begleitenden Hilfe (Integrationsamt) 17 17 59 

2 FDS im Rahmen Kündigungsschutz (Integrationsamt) 0 0 1 

3 FDS gegenüber anderen  21 27 23 

 

Einen enormen Anstieg der fachdienstlichen Stellungnahmen gab es im Zusammenhang mit 
der Erstellung von Teilhabeplänen am Arbeitsleben für die Gruppe der „Übergänger“. Weitere 
Stellungnahmen erfolgten im Rahmen der Durchsetzung von Sozialleistungen gegenüber ver-
schiedenen Kostenträgern. Für das Integrationsamt werden im Rahmen des Kündigungsschut-
zes traditionell wenig Fachdienstliche Stellungnahmen geschrieben, da hier die Zusammenar-
beit sehr eng ist und mündliche Absprachen ausreichen. 
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5.4 Einzelfallübergreifende betriebliche Beratungen  und Kooperationen 
  
 

   2008 2009 2010 

1 Einzelfallübergreifende betriebliche Beratung 55 68 61 

2.1 Versammlungen der schwerbehinderten Menschen   13 15 11 

2.2 Seminare/Schulungen für betriebliche Partner 1 5 0 

2.3 Organisationsberatung (Eingliederungsmanagement / Integra-
tionsvereinbarung und ähnliches) 12 3 0 

3.1 Beteiligung an Messen und Informationsveranstaltungen 9 20 13 

3.2 Kooperation mit IHK, HWK und Innungen 7 5 9 

4 Sonstiges 4 3 2 

5 Summe 101 119 96 

 
 
Die betrieblichen Beratungen unabhängig vom Einzelfall werden weiterhin gepflegt. Zum The-
ma „Eingliederungsmanagement“ gab es im Gegensatz zu den Vorjahren keinen Beratungsbe-
darf, auch wurden beim IFD keine Schulungen nachgefragt. Die Kontakte zu den Schwerbe-
hindertenvertretungen waren in 2010 etwas weniger intensiv, dafür wird nach den Neuwahlen 
von vielen Vertretungen aktuell eine wachsende Nachfrage nach Informationen registriert. Die 
Beteiligung an Messen und Veranstaltungen nahm quantitativ ab. Allerdings war der IFD z.B. 
auch bei der zeitintensiven Vorbereitung der erfolgreichen Messe „Chancen - Teilhabe am Ar-
beitsleben“ in Schwäbisch Hall beteiligt. Die Kooperationen mit den Kammern und Innungen, 
vor allem im Main-Tauber-Kreis, haben erfreulicherweise wieder zugenommen. 
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6 Regionale Umsetzung der Aktion 1000plus 
 
6.1 Netzwerk- und Berufswegekonferenz 
 

Um besonders betroffenen schwerbehinderten Menschen die Integration in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu ermöglichen, hat der KVJS Ende 2005 die „Aktion 1000“ gestartet. 
 
Im Rahmen der Aktion 1000, seit Januar 2010 Aktion 1000plus, geht es um die Vermittlung in 
Arbeit für junge Menschen mit einer wesentlichen Behinderung und für Personen, die von einer 
solchen bedroht sind. Daher werden die einzelnen Aktivitäten eng mit dem Sozialhilfeträger 
abgesprochen und Kooperationsstrukturen vereinbart. 
 
Für die Landkreise Main-Tauber und Hohenlohekreis ist die jährliche Netzwerkkonferenz  in 
gemeinsamer Verantwortung von Landratsamt, Integrationsamt und IFD schon gute Tradition. 
In beiden Kreisen hat sich diese Konferenz etabliert und wird jährlich durchgeführt, um das Zu-
sammenwirken der verschiedenen Akteure zu koordinieren und gemeinsame Ziele zu entwi-
ckeln. Teilnehmer dieser Konferenz sind neben den Veranstaltern weitere Kooperationspartner 
wie Agentur für Arbeit, Schulamt, Sonderschulen, Eingliederungshilfe, WfbM und Offene Hilfen, 
teilweise auch Wirtschaftsvertreter. Ein Hauptthema der letzten Netzwerkkonferenzen war die 
soziale Betreuung, die Wohnsituation und Freizeitgestaltung von jungen Arbeitnehmern mit 
wesentlichen Behinderungen.  
 
Im Stadt- und Landkreis Heilbronn findet seit 2008 ebenfalls jährlich eine Netzwerkkonferenz 
statt. Wesentlicher Inhalt im Jahr 2010 war die Einigung auf eine standardisierte Kompetenz-
analyse, die künftig in allen Schulen als eine wichtige Grundlage für die Berufswegekonferen-
zen Anwendung findet.  
 
Im Landkreis Schwäbisch Hall wurden vorwiegend bilaterale Gespräche mit Kooperationspart-
nern geführt. Hier ging es vor allem um die Anwendung des Förderinstruments „ergänzender 
Lohnkostenzuschuss aus Mitteln der Eingliederungshilfe“ zur Stabilisierung von Arbeitsplätzen 
für besonders unterstützungsbedürftige Personen. Der IFD beteiligte sich an der Sozialplanung 
des Kreises für den Personenkreis der geistig behinderten Menschen für den Zeitraum der 
nächsten 10 Jahre. 
 
Bei den Berufswegekonferenzen  geht es um die individuelle Planung des Übergangs der ein-
zelnen Schulabgänger in die Arbeitswelt. Diese finden inzwischen flächendeckend regelmäßig 
an allen G-Schulen in der Region statt. Teilnehmer sind neben dem jeweiligen Schüler oder 
der Schülerin mit Angehörigen die Klassenlehrer, die Berufsberatung der Arbeitsagentur, der 
IFD sowie Vertreter des jeweiligen Eingliederungshilfeträgers und der jeweiligen WfbM. Die 
Kompetenzanalyse als Instrument zur Bewertung der Fertigkeiten und zur Dokumentation des 
Entwicklungsstandes der Jugendlichen soll künftig in diesem Rahmen einheitlich angewandt 
werden. 
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6.2 Übergänger aus Schulen und Werkstätten für behi nderte Menschen  
 

Kooperationspartner 
Anzahl 
Klienten 

Maßnahmen 
am allgemei-
nen  
Arbeitsmarkt: 
Praktika u.a. 

Förder- 
lehrgang/Aus-
bildung  Vermittlungsergebnisse 

    befrist. AV unbefr. AV 

Hohenlohekreis      
Geschwister-Scholl-Schule 
Künzelsau 7 5   1 

WfbM Krautheim 2 2    
Beschützende Werkstätte  
Ingelfingen 4 5  1 1 

Therapeutikum Öhringen 4 6 1 1  

Sonstige 2   1 1 
Stadt und Landkreis Heil-
bronn       

Paul-Meyle-Schule, Heilbronn 14 32   1 
Kaywaldschule 
Lauffen 18 29   1 

Astrid-Lindgren-Schule 9 20    

Schule Lichtenstern 6 9    
Johannesschule  
LK HN 1 3    
Johannesschule  
Mosbach 1 1    

Beschützende Werkstätte HN 13 9  3  
Ev. Stiftung  
Lichtenstern 2 1    

Main-Tauber-Kreis       

Schule im Taubertal (ohne BVE) 6 10  3 3 
Alois-Eckert-Werkstätte, Gerlachs-
heim 1     

Caritas Werkstätte Grünsfeld 1 1    
Sonderberufsschule Hauswirt. 
Schule, MGH 2    1 

Landkreis Schwäbisch Hall       

Sonnenhofschule SHA 1 2    

Konrad-Biesalski-Schule, Wört 5 8   2 

Beschützende Werkstätte SHA 4 6  1 1 
WfbM  
Weckelweiler 14 16  1 4 
Beschützende W. Crailsheim 1 3    
WfbM Samariterstiftung 
Obersontheim 16 17 1 1 3 

Sonstige 4 1  1 3 
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Als erster Landkreis in der Region hat der Main-Tauber-Kreis schon im Herbst 2009 eine Be- 
rufsvorbereitende Einrichtung“ (BVE) in Bad Mergentheim installiert, die sogar auch die Mög-
lichkeit hat, mit den Schülern ein Wohntraining zu absolvieren. Im vergangenen Herbst zog die 
Sonnenhofschule in Schwäbisch Hall mit dem Aufbau einer internen BVE nach. In den anderen 
Landkreisen sowie im Stadtkreis Heilbronn wurden erste Gespräche mit den Schulämtern in 
diese Richtung geführt, so dass auch dort in absehbarer Zeit solche Einrichtungen entstehen 
könnten. Die Maßnahme „Kooperative Bildung im Verbund“ (KoBV) wird in der Region noch 
nicht durchgeführt. Sie nimmt die Abgänger einer BVE (ist also auf das Vorhandensein einer 
BVE angewiesen) mit dem vorrangigen Ziel auf, diese auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
vermitteln. 
 
Erfreulich ist, dass im vergangenen Jahr vor allem im Landkreis Schwäbisch Hall einige Ver-
mittlungen aus Werkstätten heraus gelungen sind, was auf eine besonders gute Kooperation 
mit den dortigen WfbM-Partnern hinweist. Damit werden die Erwartungen erfüllt, die sich auf 
die vielfältige und lebendige Werkstätten-Landschaft vor Ort richten. Auf Arbeitgeberseite ist 
die „KBS Arbeit und Integration“ als integrative Firma ein ganz bedeutsamer Partner des örtli-
chen IFD bei der beruflichen Eingliederung von Übergängern. 
Ein wichtiges Instrument zur erfolgreichen beruflichen Integration im besonderen Einzelfall ist 
der ergänzende Lohnkostenzuschuss aus Mitteln der Eingliederungshilfe, zusätzlich zu den fi-
nanziellen Hilfen des Integrationsamtes. In den Landkreisen Main-Tauber (seit 2008 10 Fälle 
positiv entschieden) und Schwäbisch Hall (seit 2010 6 Fälle positiv entschieden) gibt es hier-
über Beschlüsse des jeweiligen Kreistags sowie Vereinbarungen mit dem Integrationsamt über 
die Umsetzung in der Praxis. Im Hohenlohekreis sowie im Stadt- und Landkreis Heilbronn wur-
de jeweils eine Einzelfallregelung vereinbart  
 
Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren in unserer Region 19 Personen vermittelt, für 
die ein ergänzender Lohnkostenzuschuss seitens der Eingliederungshilfe bewilligt wurde zur 
Ermöglichung bzw. Aufrechterhaltung eines Arbeitsverhältnisses. 
 
Auch die Frage der (Wieder)-Aufnahme in die WfbM nach einem gescheiterten Arbeitsverhält-
nis ist in der Region für die Betroffenen bedeutsam. So lange hier keine von allen Beteiligten 
getragenen Verfahrensweisen gefunden werden, wirkt sich dies hemmend auf die Bereitschaft 
aus, den Schritt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu wagen. 
 
In der Zusammenarbeit mit den Werkstätten (WfbM) ist das Thema „Neue Konzepte im Berufs-
bildungsbereich“ aktuell. Es geht hier zwar vorrangig um die Zusammenarbeit zwischen WfbM 
und Arbeitsagentur, es ergeben sich aber mittelbare Auswirkungen auf die anderen Partner. 
Daher sind gemeinsame Absprachen in die Wege geleitet worden. 
 

 
6.3 Aktion Arbeit für schwerbehinderte Menschen in Verbindung mit Job 4000 
 

JOB 4000 ist ein vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) ins Leben gerufenes 
Förderprogramm mit dem Ziel die berufliche Integration schwerbehinderter Menschen voranzu-
treiben.  
 
Arbeitgeber, die einen besonders betroffenen – in der Regel geistig behinderten – Klienten ei-
nes Integrationsfachdienstes (IFD) neu einstellen, können eine Förderpauschale des Integrati-
onsamtes bekommen. So soll Sonderschul-Abgängern und schwerbehinderten Beschäftigten 
der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) eine Chance auf dem allgemeinen Arbeits-
markt eröffnet werden. Die Höhe der Pauschale richtet sich nach Umfang und Dauer des ge-
planten Beschäftigungsverhältnisses.  
 
In diesem Zusammenhang erstellte der IFD Heilbronn-Franken Teilhabepläne für 51 Klienten, 
auf deren Basis das Integrationsamt folgende Leistungen bewilligte: 
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Leistungsart 2010 

Integrationspauschale für befristete Arbeitsverhältnisse 19 

Integrationspauschale für unbefristete Arbeitsverhältnisse 16 

Leistungen nach § 27 SGB IX 24 

Förderung des besonderen Aufwands (§ 134 SGB IX) 8 

 

 
6.4 Nachhaltigkeit der Vermittlungen von Übergänger n �
�

Basis für die Nachhaltigkeitsuntersuchung sind die wesentlich behinderten Menschen,  die im 
Zeitraum 01.01.2005 bis zum 31.12.2010 im Rahmen der Aktion 1000 / Aktion 1000plus in Ar-
beit vermittelt werden konnten. Bis zum Stichtag 31.12.2010 wurden 148 in Arbeitsverhältnisse 
vermittelte Personen in die Untersuchung aufgenommen.  

 

Diagramm: Anzahl der in Arbeit vermittelten wesentlich behinderten Personen  

Zeitraum: 2005 – 2010 Region Heilbronn-Franken 
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Diagramm:  Rücklaufquote (Durchgang II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Von den 148 Personen und/oder Arbeitgebern die zum 31.12.2010 zum beruflichen Status be-
fragt wurden, erhielten wir zu 130 Personen Antworten. Lediglich 18 Personen und/oder Ar-
beitgeber waren nicht mehr erreichbar oder wollten / konnten keine Auskünfte (mehr) erteilen. 
Gründe waren z.B. die Ablehnung weiterer Kontakte, unbekannter Aufenthaltsort, die Enttäu-
schung über den Verlauf oder Verlust des Arbeitsverhältnisses.  
Die Rücklaufquote betrug somit 87,83 %.   

� �
Von den 130 Personen, zu deren beruflicher Situation wir eine umfassende Rückmeldung er-
halten haben, waren zum Stand 31.12.2010 noch (oder wieder) 106 Personen in einem sozial-
versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis (> 15 Wochenstunden) beschäftigt. Dies entspricht 
einer Nachhaltigkeitsquote von 81,54 %  über alle Beschäftigungsverhältnisse und Jahre.  

 

 Diagramm:  Nachhaltigkeitsquote 2005 – 2010  
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Der IFD sieht seine Verantwortung für die weitere Begleitung der erfolgreich in den ersten Ar-
beitsmarkt vermittelten Übergänger. Er bleibt mit den Betrieben und Personen – wenn ge-
wünscht – weiter in Kontakt und steht als Ansprechpartner im Bedarfsfall zur Verfügung. Er 
wird in besonderer Weise aktiv, wenn im Falle eines Scheiterns des Arbeitsversuchs die Rück-
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kehr in die WfbM organisiert werden muss und auch dann, wenn die Person eine Aufnahme in 
die WfbM ablehnt, so dass eine neuerliche Arbeitsplatzsuche ansteht. 
Der IFD hat auch weitere Bedarfe im Blick, die sich bei den „Übergänger-Arbeitnehmern“ ent-
wickeln (z.B. Wunsch nach eigener Wohnung, Freizeitgestaltung, evtl. Führerschein, Partner-
schaft etc) und versucht, in Kooperation mit den Netzwerkpartnern darauf einzugehen. Auch 
hierfür sind überschaubare Strukturen auf Landkreisebene von Vorteil. 
 
 

7 Weitere Tätigkeitsfelder des IFD:  
 
Unterstützung hörbehinderter Menschen 

 
(Teilmenge der Fallzahlen unter II. bis V.5.) 

 
  2008 2009 2010 

1 Unterstützende Beratungen (Fachkollegen) 1 9 7 

2.1 Abgeschlossene Sicherungsfälle 10 15 23 

2.2 von 2.1 Sicherung des Arbeitsverhältnisses 8 12 18 

2.3 von 2.1 Beendigung des Arbeitsverhältnisses 2 3 5 

3.1 Abgeschlossene Vermittlungsfälle 14 13 14 

3.2 von 3.1 in ein Arbeitsverhältnis vermittelt 4 5 5 

4 Einleitung von Kommunikationshilfen (Gebärdensprach- 
Dolmetscher usw.) 

11 17 20 

5 Einleitung von hörbehindertengerechten technischen  
Arbeitsplatzausstattungen 1 1 4 

 
Fallzahlenunterteilung in  
  2008 2009 2010 

1 gehörlose Menschen 29 29 29 

2 schwerhörige Menschen 15 17 18 

3 spät ertaubte Menschen 0 1 0 

4 hörbehinderte Menschen mit Cochlea Implant 2 3 6 

 
 
Die dargelegten Zahlen zeigen die regelmäßige Betreuung hörbehinderter Menschen zur Si-
cherung der Arbeitsverhältnisse bzw. zur Vermittlung in ein neues Arbeitsverhältnis. Im Bereich 
der Arbeitsplatzsicherung beziehen sich die Zahlen auf den Stadt und Landkreis Heilbronn, 
den Main-Tauber-Kreis, den Hohenlohekreis und den Landkreis Schwäbisch Hall. Die Fachbe-
raterin ist Landkreis übergreifend tätig. 
Im Bereich der Vermittlung unterstützt sie die zuständigen Kollegen vor Ort im Rahmen der un-
terstützenden Beratung.  
Die Einzelfälle der Vermittlung beziehen sich ausschließlich auf den Stadt- und Landkreis Heil-
bronn. Aufgrund der hohen Zuweisungszahlen in Verbindung mit dem großen Unterstützungs-
bedarf, den hörbehinderte Vermittlungsfälle mit sich bringen, wurde die Fachberaterin in die-
sem Bereich wie in den Vorjahren durch eine Kollegin unterstützt.   
Zur Arbeitsplatzsicherung wurde eine neue Assistenz in Form eines Budgets für Gebärden-
sprachdolmetscher eingerichtet. Vier Arbeitsplätze wurden hörbehindertengerecht technisch 
ausgestattet sowie 128 Gebärdensprachdolmetschereinsätze vom Dienst organisiert.  
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Maßnahme „Innerbetriebliche Qualifizierung - Unterstü tzte Beschäftigung“ 
 

Main-Tauber-Kreis 
Die Maßnahme „Unterstützte Beschäftigung“ begann im Main-Tauber-Kreis als Bietergemein-
schaft des IFD mit dem Caritasverband e.V als WfbM-Träger am 03.08.2009 mit fünf Teilneh-
merInnen im Alter von 18 bis 22 Jahren. Davon waren vier Abgänger von Förderschulen, ein 
Teilnehmer kam aus der Schule für geistig behinderte Menschen. Nach einer fünfwöchigen 
täglichen Vorbereitung besuchten sie an vier Tagen in der Woche ihre Praktikumsstellen und 
montags war bzw. ist Projekttag. An diesem Tag wird immer die vergangene Woche reflektiert 
und Schlüsselqualifikationen erarbeitet bzw. nachgearbeitet. Die Praktikumsplätze entsprechen 
den Wünschen der TeilnehmerInnen und sind sehr unterschiedlich. Eine Praktikantin, die sehr 
gerne mit Tieren arbeiten wollte, fand ihren Platz auf einem Reiterhof, ein weiterer Wunsch ei-
ner jungen Frau war, im Handel als Regalauffüllerin zu arbeiten. Sie musste erst in zwei ver-
schiedenen Geschäften erfahren, dass sie unbedingt in diesem Bereich auch kommunizieren 
muss. Tatsächlich klappte es beim dritten Versuch. Jetzt ist sie mittlerweile im vierten Lebens-
mittelmarkt im Praktikum und hat sehr gute Chancen, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Ein 
weiterer Teilnehmer hatte die Möglichkeit, als Maler und Lackierer ausgebildet zu werden, 
nach einem dritten Versuch leider vertan, da er wiederholt unentschuldigt fehlte. Seine Maß-
nahme endete nach einem Jahr unfreiwillig. Die vierte Teilnehmerin brach nach 15 Monaten 
das Praktikum in einem Altenheim in der Wäscheabteilung ab. Der fünfte aus der ersten Be-
setzung absolviert in einem Integrationsprojekt als Hausmeisterhelfer sein Praktikum und hat 
gute Chancen, einen Arbeitsplatz zu bekommen. Im Herbst wurde der Teilnehmerkreis um drei 
weitere Personen vergrößert. Zwei junge Männer und eine junge Frau wollen innerhalb dieser 
Maßnahme für den allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet werden. Der Austausch und die In-
formation an die Arbeitsagentur erfolgt regelmäßig mündlich oder auf dem kurzen Weg schrift-
lich. Die Zusammenarbeit mit dem Kollegen des Kooperationspartners Caritasverband e.V., 
der als Jobcoach in den Betrieben wirkt, hat sich als sehr gut erwiesen und klappt auch spon-
tan und in Krisensituationen. 
 
Heilbronn 
 
Auf die Ausschreibung der Agentur für Arbeit Heilbronn für eine UB-Maßnahme Mitte des Jah-
res 2010 bewarb sich der IFD Heilbronn in Bietergemeinschaft mit den Beschützenden Werk-
stätten Heilbronn. Sie erhielten den Zuschlag und konnten Anfang September 2010 mit der 
Umsetzung der UB-Maßnahme beginnen. Der IFD übernahm hierbei die Projektleitung und die 
Prozessbeauftragung, die Beschützende Werkstätte übernahm den Part des Jobcoach. 
Die Maßnahme startete mit 5 Teilnehmern im Alter zwischen 18 und 23 Jahren. Darunter wa-
ren 4 ehemalige G-Schüler und 1 Förderschüler. Dieser hatte schon mehrere berufsfördernde 
Maßnahmen abgebrochen. 
Nach 4 intensiv schulisch und beruflich orientierten Projektwochen konnte für jeden der Schü-
ler ein für ihn passendes Praktikum gefunden werden. An 4 Tagen in der Woche waren die 
Teilnehmer an ihren Praktikumsbetrieb gebunden und wurden dort einmal wöchentlich vom 
Jobcoach besucht und angeleitet. Jeweils mittwochs nahmen sie an einem Projekttag teil, der 
in der Dienststelle des IFD Heilbronn stattfand. Hauptthemen waren Nachbesprechung der 
Praktika, Aufarbeitung von Problemen in allen Bereichen (soziale Themen, gesundheitliche 
Einschränkungen) und eine theoretische Lerneinheit, damit schulische Grundkompetenzen 
nicht verloren gingen. 
Während der Maßnahme fand ein regelmäßiger Austausch zwischen IFD (Prozessbeauftrag-
tem) und Jobcoach statt, in dem im Bedarfsfall gemeinsam neue Weichen für den Teilnehmer 
gestellt werden konnten. Erfreulicherweise war am Ende des Jahres trotz teilnehmerbezogener 
Schwierigkeiten und Kriseninterventionen der Teilnehmerstamm noch komplett und auch noch 
in den originären Praktika. 
Der Agentur für Arbeit wurden zusätzlich zur schriftlichen Dokumentation im Rahmen eines 
vierteljährlichen persönlichen Termins Informationen über den Verlauf übermittelt. 
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8 Ausblick   
 

Die Bedingungen für die Vermittlung von besonders betroffenen Klienten mit Behinderungen in 
passgenaue Arbeitsverhältnisse und deren Sicherung werden nicht einfacher werden. Nachfol-
gend seien einige Stichworte für Entwicklungen in der Arbeitswelt benannt, welche die betrieb-
liche Integration zunehmend erschweren: 
 

- Weitere Zunahme der Anforderungen an Mobilität und Flexibilität von Arbeitnehmern. 
- Der Zugang zu (Einfach)-Arbeitsplätzen ist oft nur über Leiharbeitsfirmen möglich.  
- Anstellungen erfolgen meist nur noch befristet oder im Minijobbereich. 
- Zunahme von Niedriglohnarbeitsplätzen, dadurch wachsende Verschuldung und finanz-

 ielle Notlage („Prekariat“). 
- Zunahme der psychischen Erkrankungen bei Arbeitnehmern infolge wachsenden Drucks. 

 
Der IFD Heilbronn-Franken wird sich den Herausforderungen stellen, auf notwendige Verände-
rungen eingehen und diese im Rahmen seiner Möglichkeiten mitgestalten: 
Durch die wegfallende Beauftragung von Klienten der Arbeitsverwaltungen nach § 46 SGB III 
sowie der Klienten der Jobcenter werden Kapazitäten frei. Diese werden teilweise zur Beglei-
tung von vermittelten Übergängern genutzt. So können im Sinne der Nachhaltigkeit von Ver-
mittlungen in diesem Feld deutliche Akzente gesetzt werden. Im Rahmen der Fragestellung: 
Was braucht es zur nachhaltigen Sicherung von Arbeitsverhältnissen? geraten auch die The-
men Freizeit und Wohnsituation in den Blickpunkt und müssen zusammen mit Kooperations-
partnern bedacht werden.  
 
Die Umstrukturierungen im Übergang Schule – Arbeitsleben setzen sich fort. Weitere Schulen 
in der Region planen zusammen mit ihren Kooperationspartnern die Einrichtung einer BVE. In 
Bezug auf das Übergängerkonzept „Berufsvorbereitende Einrichtung und Kooperative Bildung 
im Verbund“, das sich in einigen Landesteilen bewährt hat, steht die Region Heilbronn-Franken 
noch am Anfang. 
 
Im Werkstättenbereich finden Gespräche mit den Leistungsanbietern und den Kostenträgern 
statt, um zu verbindlichen Absprachen und Regelungen für die Arbeit der Fachausschüsse und 
die Rolle des IFD zu gelangen. Hier stehen der Berufsbildungsbereich sowie der Übergang in 
den Arbeitsbereich (oder auf den allgemeinen Arbeitsmarkt) im besonderen Interesse. Die Ab-
grenzung ausgelagerter WfbM-Arbeitsplatz gegenüber sozialversicherungspflichtigem Arbeits-
verhältnis wird, aus unterschiedlichen Standpunkten und Interessen heraus, weiter mit Span-
nung verfolgt werden. 
 
Das Angebot an Einfacharbeitsplätzen und Nischenarbeitsplätzen könnte ansteigen, da es we-
niger Lehrstellenbewerber gibt sowie die Anzahl der Zivildienstleistenden und Absolventen ei-
nes „Freiwilligen Sozialen Jahres“ abnimmt. Dies bedeutet neue Chancen für Übergänger, 
möglicherweise sogar wohnortnah eine geeignete Beschäftigung zu erhalten. Die Trendbegriffe 
„Inklusion“ und „Sozialraumorientierung“ weisen in diese Richtung. Wenn hier flankierende 
Maßnahmen wie z.B. der ergänzende Lohnkostenzuschuss als Ermessensleistung dabei hel-
fen, die Kluft zwischen WfbM und allgemeiner Arbeitsmarkt zu verringern, dann kann die Ver-
mittlung von Übergängern eine neue Dynamik erlangen. 
 
„Inklusion“ und Teilhabe am Arbeitsleben sind auch die Stichworte bei und für Menschen mit 
Störungen aus dem Bereich Autismus. Hier sind besondere Anstrengungen nötig und Lösun-
gen gefragt, deren Entwicklung wir uns künftig verstärkt widmen wollen. 
 
Im Bereich Arbeitplatzsicherung muss ausreichend Raum sein, dass Menschen mit psychi-
schen und psychosomatischen Beeinträchtigungen in Krisensituationen am Arbeitsplatz Unter-
stützung durch den IFD erfahren. Oft empfinden sie ihre Lage als aussichtslos und ohne Per-
spektive. Häufig sind komplexe, für die Betroffenen unübersichtliche Konfliktsituationen ent-
standen, so dass eine Überschaubarkeit nur mit hohem Zeitaufwand möglich ist. Wesentlich ist 
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auch, die Stabilisierung im psycho-sozialen Kontext zu erreichen. In Kooperation mit Kranken-
kassen, Rehabilitationsträgern, Ärzten und betrieblichen Partnern kommt es darauf an, für die-
se leistungsgeminderten Personen geeignete Wege und Möglichkeiten zu finden, die ihrer indi-
viduellen Situation Rechnung tragen und die dementsprechend ganz unterschiedlich aussehen 
können. 
 
Der IFD Heilbronn-Franken kann auf einen Stamm von bewährten MitarbeiterInnen mit einem 
großen Erfahrungsschatz und vielfältigen betrieblichen Kontakten sowie regionalen Netzwer-
ken zurückgreifen. Daher sind wir zuversichtlich, dass wir trotz der gesellschaftlichen Verunsi-
cherung auch in diesem Jahr die vielfältigen Herausforderungen aktiv angehen können. Wir 
zählen dabei auf die verlässliche Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern und mit 
den vielen Firmen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Region Heilbronn-
Franken. 
 
 

 

9 Anhang 
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